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Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz
Rolle der Organisationen der Arbeitswelt ist aufzuwerten
Bis heute ist noch nicht klar, welche Rolle die Organisationen der Arbeitswelt im neuen Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz (HFKG) haben sollen. Travail.Suisse setzt sich dafür ein, dass die Organisationen der Arbeitswelt mit vier Vertreterinnen oder Vertretern und mit Antragsrecht in der Hochschulkonferenz integriert werden.  

Welche Rolle sollen die Organisationen der Arbeitswelt im Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz spielen? Beim gegenwärtigen Stand der Beratungen im Parlament
 ist diese Frage noch nicht vollumfänglich geklärt. 

Ständiger Ausschuss der Vertreterinnen und Vertreter der Organisationen der Arbeitwelt

Unbestritten ist, dass das HFKG einen Ausschuss der Vertreterinnen und Vertreter der Organisationen der Arbeitwelt vorsieht
. Dieser wird zur Vorbereitung von Entscheiden durch den Hochschulrat geschaffen
. Nach dem Vorschlag des Bundesrates und des Ständerates nimmt dabei die Präsidentin oder der Präsident des ständigen Ausschusses der Organisationen der Arbeitswelt mit beratender Stimme an den Sitzungen der Schweizerischen Hochschulkonferenz teil
. Da die Hochschulkonferenz aus der Plenarversammlung und dem Hochschulrat besteht, wird die Präsidentin oder der Präsident des ständigen Ausschusses der Organisationen der Arbeitswelt an den Sitzungen beider Organe der Hochschulkonferenz
 teilnehmen können. 

Mehr Vertreterinnen und Vertreter plus Antragsrecht

Der nationalrätliche Vorschlag geht weiter als derjenige des Bundesrates und des Ständerates. Nach der nationalrätlichen Kommission soll nicht nur die Präsidentin oder der Präsident des ständigen Ausschusses der Organisationen der Arbeitswelt an den Sitzungen der Hochschulkonferenz teilnehmen. Die Organisationen der Arbeitswelt sollen mit insgesamt vier Personen in der Hochschulkonferenz vertreten sein, zwei von der Arbeitgeberinnen- und Arbeitgeberseite und zwei von der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerseite
. Zudem zeichnet der Nationalrat ein klareres und differenzierteres Bild von den Aufgaben und Einflussmöglichkeiten des ständigen Ausschusses der Organisationen der Arbeitswelt im Entscheidprozess innerhalb der Hochschulkonferenz:

· Erste Bestimmung: Vier Vertreterinnen oder Vertreter der Organisationen der Arbeitswelt nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen der Hochschulkonferenz (Plenarversammlung/Hochschulrat) teil. 

· Zweite Bestimmung: Der ständige Ausschuss der Organisationen der Arbeitswelt nimmt Stellung zu den Geschäften der Hochschulkonferenz
.

· Dritte Bestimmung: Der ständige Ausschuss der Organisationen der Arbeitswelt kann von sich aus oder im Auftrag der Hochschulkonferenz zu gesamtschweizerischen hochschulpolitischen Entwicklungen Stellung nehmen und Anträge stellen
. 

· Vierte Bestimmung: Es finden regelmässig Zusammenkünfte zwischen dem Präsidium der Hochschulkonferenz (Bundesrat) und dem ständigen Ausschuss der Organisationen der Arbeitswelt statt
. 
Die nationalrätlichen Vorschläge sind zu unterstützen
Nach Ansicht von Travail.Suisse zeigen die nationalrätlichen Vorschläge einen realistischen Blick auf die heutige Situation und die zukünftigen Erfordernisse. Bei all den Fragen der Koordination im Hochschulbereich ist es wichtig, dass die Wirtschaft, vertreten durch die Organisationen der Arbeitswelt, genügend in die Entscheidungsprozesse miteingebunden ist. Die Wirtschaft hat dabei vor allem die Aufgabe, das Hochschulsystem nicht für sich allein, sondern im Verbund mit den anderen Teilsystemen der Bildung zu betrachten und bei den Entscheidungen der Hochschulkonferenz nicht nur die Folgen für die Hochschulen selber, sondern auch für die anderen Teile des Bildungssystems zu bedenken. Denn eine funktionierende Volkswirtschaft ist auf mehr als nur auf „gute“ Hochschulen angewiesen. Indem die nationalrätliche Kommission die Rolle der Organisationen der Arbeitswelt im HFKG aufwertet, nimmt sie diesen Aspekt der Bildungspolitik ernst. Mit der Aufnahme von vier statt nur einem Vertreter oder einer Vertreterin der Organisationen der Arbeitswelt in der Hochschulkonferenz zeigt die nationalrätliche Kommission auch, dass sie alle Spitzenverbände mit ihren je eigenen Sichtweisen in die Verantwortung für eine für das gesamte Bildungssystem gedeihliche Entwicklung einbinden will. Travail.Suisse hofft, dass die nationalrätlichen Vorschläge die notwendige Mehrheit finden und die Wirtschaft als gewichtige Akteurin in der Hochschulkonferenz integriert wird. 

Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik Travail.Suisse 
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� Entwurf HFKG Art. 16.3 (Kommission das Nationalrates)


� Entwurf HFKG Art. 16.4 (Kommission das Nationalrates)





� Entwurf HFKG Art. 16.6 (Kommission das Nationalrates)








